
3. Pharmazierätin, Pharmazierat

3.   Pharmazierätin, Pharmazierat 

3.1  

Pharmazierätinnen und Pharmazieräte sind Sachverständige nach Art. 5 Abs. 5 Satz 1 des 
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG).

3.2  

1Die Regierungen von Oberbayern und Oberfranken bestellen nach Art. 5 Abs. 5 Satz 2 GDVG so viele 
Pharmazierätinnen und Pharmazieräte, wie zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind, 
und teilen ihnen einen bestimmten Überwachungsbereich zu. 2Auszunehmen und anderen 
Pharmazierätinnen und Pharmazieräten zur Abnahme und Besichtigung zuzuteilen sind Apotheken

a)  einer Pharmazierätin oder eines Pharmazierats,
 
b)  von Angehörigen einer Pharmazierätin oder eines Pharmazierats (Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes – BayVwVfG),

 
c)  in denen die Pharmazierätin oder der Pharmazierat selbst tätig ist oder war oder

 
d)  in Orten, in denen die Pharmazierätin oder der Pharmazierat selbst tätig ist, es sei denn, der Ort hat 
mehr als 100 000 Einwohner und die Apotheke, in denen die Pharmazierätin oder der Pharmazierat selbst 
tätig ist, liegt außerhalb des Einzugsbereichs der abzunehmenden oder zu besichtigenden Apotheke.

 
3.3  

Neue Pharmazierätinnen und Pharmazieräte sollen zunächst für einen Zeitraum von längstens drei Jahren 
bestellt werden; im Übrigen ist eine Bestellung längstens bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres zu 
befristen.

3.4  

1Pharmazierätinnen und Pharmazieräte sind Ehrenbeamte nach Maßgabe der Vorschriften des 
Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG). 2Die örtlich zuständigen Regierungen von Oberbayern und 
Oberfranken stellen ihnen Dienstausweise aus.


